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 Thema des Monats 
 
 
Wenn das Leitprodukt zum Feigenblatt mutiert  

Leistungsbestimmungsrecht versus Produktneutralität 
 
Wie es in der Praxis ist 

Im Zusammenhang mit dem Gebot der produktneutralen Ausschreibung werden oft Fehler gemacht. Dabei kann 
es sein, dass die Vergabestelle überzeugt ist, dem Gebot der Produktneutralität durch Bezeichnung eines Leit-
produkts mit dem Zusatz gleichwertig nachzukommen. Zur Begründung wird angeführt, dass der Bieter jederzeit 
ein anderes, gleichwertiges Produkt anbieten könne. Im anderen Fall hat die Vergabestelle objektiv einen sachli-
chen Rechtfertigungsgrund, ausnahmsweise produktspezifisch auszuschreiben. Dennoch fügt sie den Zusatz 
„oder gleichwertig“ an, weil sie sich unsicher ist und das Gebot nicht verletzen möchte. 
 
Der Grundsatz der Produktneutralität 

Das Gebot der Produktneutralität findet man in Art. 23 Abs. 8 RL2004/18/EG, weitgehend gleichlautende Formu-
lierungen in den Vergabeordnungen: Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in 
technischen Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren 
oder auf Marken, Patente, Typen, etc. verwiesen werden, wenn dadurch Unternehmen oder Produkte begünstigt 
oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand 
nach den Absätzen 3 und 4 nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; sie 
sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen. Dieses Gebot ist Ausfluss des Wettbewerbsgrundsatzes 
und des Verbots der Diskriminierung.  
 
Der Grundsatz der Bestimmung des Leistungsgegenstands 

Von Bedeutung ist ebenfalls der Grundsatz, dass der Auftraggeber den Leistungsgegenstand zu bestimmen hat. 
Das OLG Düsseldorf weist in einer Vielzahl von im Tenor gleichlautenden Entscheidungen darauf hin (zuletzt 1. 
August 2012 Verg. 10/12 „Warnsystem“), dass die Phase der Leistungsbestimmung dem Vergabeverfahren zeit-
lich vorgelagert ist.  
 
Beide Grundsätze gemeinsam oder allein? 

Eine Unvereinbarkeit der beiden Grundsätze liegt nach Auffassung des OLG Düsseldorf nicht vor. Die Lösung 
liegt in der Schlussfolgerung, dass die Beschaffungsfreiheit bei Durchführung des Vergabeverfahrens durch das 
Gebot der Produktneutralität begrenzt wird. Allerdings gibt es Gründe, die eine Ausnahme von dem Gebot der 
Produktneutralität rechtfertigen können und die die Definition des Art. 23 RL bereits enthält.  
 
Autonomie des Auftraggebers wird gestärkt 

In der Entscheidung von 27. Juni 2012 zum Thema „Fertigspritzen mit abnehmbarer Kanüle“ stärkt das OLG 
Düsseldorf die Autonomie des Auftragsgebers (VII Verg 7/12). Der Auftraggeber hatte sich entschieden, Fertig-
spritzen auszuschreiben, für die er eine bestimmte technische Anforderung festlegte. Seine Rechtfertigung waren 
medizinische Erwägungen, insbesondere die notwendige Entscheidungsfreiheit des Arztes, das richtige Spritzen-
besteck für den jeweiligen Patienten zu wählen. Das hat das OLG Düsseldorf als sachlichen Rechtfertigungs-
grund gelten lassen und die Beschwerde eines Unternehmens abgewiesen, das darin die Verletzung der Pro-
duktneutralität und eine unzulässige Einschränkung des Wettbewerbs rügte. Das Gericht weist erneut darauf hin, 
dass der Auftraggeber ein Leistungsbestimmungsrecht habe, das der eigentlichen Ausschreibung vorgelagert ist. 
Zwingend fordert das OLG Düsseldorf allerdings, dass die sachlichen Erwägungen auftragsbezogen sind.  
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Die Grenze der Beschaffungsfreiheit wird durch den Grundsatz der Produktneutralität markiert 
Dieser Grundsatz kennt zwei Ausnahmegruppen: Sachliche Rechtfertigungsgründe ergeben sich unter ande-
rem aus der Nutzung der Sache, aus technischen Zwängen aber auch aus unverhältnismäßig höheren Kosten für 
die Ersatzteilvorhaltung oder den Schulungsaufwand bei produktneutraler Beschaffung. Oft werden Leistungen zu 
vorhandenem Bestand beschafft. Allen Fällen ist gemeinsam, dass der Zusatz „oder gleichwertig“ nicht nur über-
flüssig, sondern geradezu irreführende Spielräume bei den Bietern suggeriert und zu Angeboten führen könnte, 
die wegen unzulässiger Änderung am Leistungsverzeichnis aus formalen Gründen ausgeschlossen werden 
müssten. Der Zusatz ist daher in diesen Fällen unzulässig.  
 

Ein sogenanntes „Leitprodukt“ darf benannt werden, wenn der deutsche Wortschatz, europäische/nationale 
Normen und ähnliches nicht ausreichen, mit allgemein verständlichen Worten den Leistungsgegenstand eindeutig 
und umfassend zu beschreiben. Das kommt jedoch so gut wie nie vor. Sollte dennoch einer der seltenen Fälle 
vorliegen, ist zwingend - und nur dann - der Zusatz „oder gleichwertig“ anzufügen. Hier trägt der Bieter die Be-
weislast für die Gleichwertigkeit seines Produkts und der Auftraggeber für die fehlende Gleichwertigkeit. 
 

Unterschiedliche Auslegungen 

Insbesondere zwei Gerichte, OLG Jena (Verg. 2/06 „Brandlöschsystem für Anna-Amalia-Bibliothek“) und OLG 
Celle (Verg. 13 Verg. 1/08 „Ultra-Schall-Farbdoppler-System“) fallen durch eine vom OLG Düsseldorf abweichen-
de Rechtsprechung auf. Sie halten eine Markterkundung für weiterhin unerlässlich und geben dem Auftraggeber 
auf, im Rahmen der Ausübung seines Beurteilungsspielraums inzident andere Lösungsvarianten als nicht geeig-
net ausschließen (und zu dokumentieren). Danach hat sich der Auftraggeber einen möglichst breiten Überblick 
über den Markt zu verschaffen.  
 

Die Vergabekammern und OLGs sind sich einig, dass sie keine Nachprüfungsinstanz für die Sinnhaftigkeit der 
Entscheidung des Auftraggebers sind (VK Sachsen SVK/004-11 vom 22. März 2011 nachfolgend OLG Dresden 
WVerg 0003/11 vom 17. Mai 2011). Ein Mitbewerber kann also nicht geltend machen, die Beschaffung sei unsin-
nig formuliert. Dieses Risiko trägt allein der Auftraggeber, er kann nur auf die Ausführung der ausgeschriebenen 
Leistung bestehen und darüber keine Rechte gegenüber dem Bieter geltend machen. Dieser muss nur seiner 
Hinweispflicht genügen. Somit bleiben die Angebote vergleichbar. 
 

Verletzung der Produktneutralität 

Eine Leistung wird produktneutral formuliert; durch ein den Vergabeunterlagen beigefügtes Produktdatenblatt, 
das nicht anderes ist als ein neutralisiertes Datenblatt des sogenannten „Wunschprodukts“, werden die Spezifika-
tionen derart genau gefasst, dass nur ein einziges Produkt angeboten werden kann. Gleiches gilt, wenn das Leis-
tungsverzeichnis so präzise formuliert wird, dass nur ein Produkt/Verfahren dies erfüllen kann. Oft findet man in 
diesen Fällen auch Indizien, die eine unzulässige Einschränkung des Wettbewerbs unterstreichen: es geht nur 
ein Angebot ein, Nebenangebote sind ausgeschlossen, nur ein Bieter kann das Produkt anbieten oder es gibt 
keine Ausweichmöglichkeit, die Leistung anders anzubieten. Wenn diese Umgehungstatbestände vorliegen, ist 
das Gebot der Produktneutralität verletzt. 
 

Tipps für Ausschreibungen  
Gibt es gute Gründe, produktspezifisch auszuschreiben, ist dies rechtssicher umzusetzen und zu dokumentieren. 

 Auf den Zusatz „oder gleichwertig“ ist in der Regel zu verzichten.  
 Es ist zu gewährleisten, dass der Wettbewerb unter Bietern nicht auf wenige beschränkt wird. 
 Falls der Wettbewerb auf einen oder wenige Bieter beschränkt ist, ist eine Markterkundung im Vorfeld er-

forderlich.  
 Nachprüfungen können nicht dem Zweck dienen, die Sinnhaftigkeit der ausgeschriebenen Leistungen zu 

überprüfen. 
 

Ansprechpartnerin zum Thema ist Frau Rechtsanwältin Brigitta Trutzel, Geschäftsführerin der Auftragsberatungs-
stelle Hessen, www.absthessen.de.  

http://www.absthessen.de/
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 Wissenswertes 
 
 
Neue Mindestlöhne in der Abfallwirtschaft 

Die Bundesregierung unterstützt Mindestlöhne in bestimmten Branchen, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber 
sich darauf geeinigt haben. Der Mindeststundenlohn in der Abfallwirtschaft wird ab 1. Februar 2013 von 8,33 Euro 
auf 8,68 Euro angehoben. Die Rechtsverordnung verpflichtet in- und ausländische Arbeitgeber in der Abfallwirt-
schaft dazu, den tariflichen Mindestlohn zu zahlen. Dies gilt auch für die Straßenreinigung und den Winterdienst. 
Die Laufzeit der Rechtsverordnung gilt bis 30. Juni 2014. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
http://ver-und-entsorgung.verdi.de/abfallwirtschaft  
 

nach oben 
 
Anhörung zum Korruptionsregister 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie wird sich am 25. Februar 2013 in einer öffentlichen Anhörung mit 
der Einführung eines Korruptionsregisters für die Wirtschaft befassen. Grundlage der Anhörung ist der von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingebrachte Entwurf eines Korruptionsregister-Gesetzes (17/11415). Öffentli-
che Auftraggeber von Bund, Ländern und Kommunen sollen nach dem Willen der Fraktion Auffälligkeiten an das 
Register melden. Das vorgeschlagene Korruptionsregister umfasst eine Reihe von Straftaten und Verstöße im 
Rahmen einer wirtschaftlichen Betätigung, wegen derer ein Unternehmen registriert werden kann. Darunter fallen 
Bestechung, Untreue, Preisabsprachen und Geldwäsche. Angehört werden der Deutsche Städte- und Gemein-
debund, der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung, Rechtsanwalt Fridhelm Marx und Rechtsanwalt Christian Lantermann. Zuhörer werden 
gebeten, sich im Sekretariat des Ausschusses mit vollständigem Namen und Geburtsdatum per E-Mail (wirt-
schaftsausschuss@bundestag.de) sowie der Nummer ihres Personaldokuments anzumelden. Quelle: Staatsan-
zeiger vom 25. Januar 2013. Weitere Informationen zum Entwurf des Korruptionsregisters finden Sie im Internet 
unter 
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a09/anhoerungen/19_Oeffentliche_Anhoerung/Gesetzentwu
rf/index.html  
 

nach oben 
 
TED verbessert Sicherheit in EU-Internetanwendungen 

Seit Beginn des Jahres 2013 wird der Zugang zur TED-Website in den European Commission Authentification 
Service (ECAS) integriert. Dieser Schritt dient der Erhöhung der Sicherheit und der Erweiterung einer Einmalan-
meldung für alle EU-Anwendungen, unabhängig davon, ob diese sich auf das öffentliche Beschaffungswesen 
beziehen: der Nutzer muss nur einmal seine Daten eingeben, um auf alle durch den ECAS geschützten Anwen-
dungen zugreifen zu können. Wenn Sie sich nach dieser Integration das erste Mal zum TED anmelden, können 
Sie Ihr Konto entweder zum ECAS „migrieren“ oder sich beim ECAS anmelden. In beiden Fällen werden Sie zur 
ECAS-Webseite weitergeleitet, wo Sie, sofern Sie noch nicht registriert sind, den Anweisungen zum Erhalt einer 
Nutzerkennung für den ECAS folgen müssen. Wenn Sie bereits über ein ECAS-Konto verfügen, können Sie auch 
dieses nutzen. Anschließend werden Sie zur TED-Website weitergeleitet, wo Sie Ihr altes Nutzerprofil an Ihr 
ECAS-Nutzerkonto anpassen können. Mehr Informationen zur Registrierung auf ECAS finden Sie unter 
http://ted.europa.eu/TED/misc/news.do.  
 

nach oben 
 

http://ver-und-entsorgung.verdi.de/abfallwirtschaft
http://dip.bundestag.de/btd/17/114/1711415.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a09/anhoerungen/19_Oeffentliche_Anhoerung/Gesetzentwurf/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a09/anhoerungen/19_Oeffentliche_Anhoerung/Gesetzentwurf/index.html
http://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
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Korruptionswahrnehmungsindex 2012 

Transparency International (TI) hat den „Korruptionswahrnehmungsindex (CPI)“ für das Jahr 2012 veröffentlicht. 
176 Länder wurden nach der im öffentlichen Sektor - bei Beamten und Politikern - wahrgenommenen Korruption 
bewertet. Dänemark, Finnland und Neuseeland führen die Liste an, Deutschland findet sich auf Platz 13 (2011: 
Platz 14) wieder. Schlusslicht des Indexes bilden Afghanistan, Nordkorea und Somalia aufgrund der schwach 
ausgeprägten Rechenschaftspflichten für Führungspositionen und ineffektiven Strukturen der öffentlichen Verwal-
tung. In Deutschland kritisiert TI, dass der Bundestag bereits angekündigte Reformen zur Veröffentlichung von 
Nebeneinkünften von Abgeordneten verschieben will. Bereits am 25. Oktober 2012 hatte die Mehrheit der 
Rechtsstellungskommission des Bundestages vereinbart, das aktuelle Drei-Stufen-Modell auf zehn Stufen zu 
erweitern. In der letzten Sitzung der Kommission wurde die Umsetzung des transparenten Modells auf die Zeit 
nach den Wahlen zum neuen Bundestag vertagt. Den kompletten Korruptionswahrnehmungsindex 2012 finden 
Sie im Internet unter 
http://www.transparency.de/Korruptionsindizes.1015.0.html   
 

nach oben 
 
Berlin: Neuer Handlungsleitfaden zur Verwaltungsvorschrift „Umwelt und Beschaffung” (VwVBU) 

Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Referat IX B, hat mit fachlicher Unterstützung 
der Berliner Energieagentur einen Handlungsleitfaden erarbeitet, der Hilfestellung zur neuen Verwaltungsvor-
schrift „Beschaffung und Umwelt” (VwVBU) gibt. Die Verwaltungsvorschrift ist zu Jahresbeginn in Berlin in Kraft 
getreten. Grundlage ist die in § 7 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes enthaltene Ermächtigung 
zur Konkretisierung der gesetzlichen Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers, bei der Vergabe von Aufträgen 
ökologische Kriterien zu berücksichtigen. Allerdings erst ab 10.000 Euro, weshalb Umweltverbände und Oppositi-
on die neue Vorschrift kritisieren. Den Handlungsleitfaden finden Sie im Internet unter 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/beschaffung/Handlungsleitfaden.pdf.  
 

nach oben 
 
Wettbewerb fördert nachhaltige Beschaffung in Deutschlands Kommunen 

Zum sechsten Mal in Folge findet in diesem Jahr der Papieratlas-Städtewettbewerb um höchste Recyclingpapier-
quoten statt. Die Initiative Pro Recyclingpapier bittet alle Großstädte und kreisfreien Städte, ihre Papierver-
brauchszahlen transparent zu machen, um sich für den Titel „Recyclingpapierfreundlichste Stadt Deutschlands“ 
zu bewerben. Kooperationspartner des populären Papieratlas-Projektes sind der Deutsche Städtetag, das Bun-
desumweltministerium sowie das Umweltbundesamt. Erstmalig unterstützt in diesem Jahr auch der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund den Wettbewerb und ruft alle von ihm auch über seine Mitgliedsverbände vertretenen 
kreisfreien Städte zur Teilnahme auf. Schirmherr ist Bundesumweltminister Peter Altmaier. Ziel des Papieratlas 
ist es, Städte zur Verwendung von Recyclingpapier in der öffentlichen Beschaffung zu motivieren und dadurch die 
Akzeptanz und den Verbreitungsgrad des Ressourcen schonenden Papiers zu erhöhen. Ökologische Einsparef-
fekte in den Bereichen Energie, Wasser und CO2-Emissionen werden ermittelt und der konkrete Nutzen, den 
Städte mit der Verwendung von Recyclingpapier erzielen, im Papieratlas anschaulich dargestellt. Die Siegerstäd-
te werden im Herbst in Berlin ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wurden die Städte Göttingen, Bonn, Essen, 
Freiburg und Dessau-Roßlau für ihre vorbildlichen Leistungen geehrt. Nähere Informationen zum aktuellen Wett-
bewerb sind erhältlich unter  
www.papieratlas.de.  
 
 

nach oben 

http://www.transparency.de/Korruptionsindizes.1015.0.html
http://www.vergabeblog.de/2013-01-31/berlin-neuer-handlungsleitfaden-zur-verwaltungsvorschrift-umwelt-und-beschaffung-vwvbu/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/beschaffung/Handlungsleitfaden.pdf
http://www.papieratlas.de/
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Erklärung des 3. Bonner eVergabe-Dialogs  

Zum Abschluss des Bonner eVergabe-Dialogs am 9. Januar 2013 beim Behörden Spiegel verabschiedeten die 
Teilnehmer die folgenden Thesen zur weiteren Entwicklung und Förderung der eVergabe. In diesem Jahr werden 
die ersten XVergabekonformen Vergabeplattformen und Bieterwerkzeuge zur Verfügung gestellt. Damit haben 
die Bieter erstmals die Möglichkeit, einfacher mit verschiedenen Plattformen zu kommunizieren. Auf der CeBIT 
werden die ersten XVergabekompatiblen Lösungen auf dem Stand der Bundesbeauftragten für IT vorgestellt. Der 
Behörden Spiegel berichtet in der Februarausgabe ausführlich über die Bonner Dialog-Veranstaltung. In der drit-
ten Bonner Erklärung zur eVergabe gehen die Teilnehmer von einer weiteren Zunahme elektronischer Vergabe-
verfahren im Jahr 2013 aus. Mehr und mehr Vergabestellen machen von der in der VOL möglichen Verpflichtung 
zur elektronischen Vergabe Gebrauch. Daher ermuntern die Teilnehmer des eVergabe-Dialogs alle Vergabestel-
len, diesen Weg einzuschlagen. Um die Verbreitung der eVergabe zu beschleunigen, ist der Fokus neben der 
Einführung der XVergabe auf zusätzlichen Mehrwert für Vergabestellen wie Bieter zu legen. Für die Bieterseite, 
die für die Nutzung der elektronischen Vergabe teilweise Kostenbeiträge erbringt, soll der zusätzliche Mehrwert 
vor allem durch komfortable Funktionen und Softwarequalität erreicht werden. Da es an belastbarem statistischen 
Material über das Vergabevolumen in Deutschland, aber insbesondere über prozentuale wie absolute Werte bei 
der elektronischen Vergabe, mangelt, scheint es den Teilnehmern sinnvoll, mithilfe einer einzuführenden Ken-
nung der Vergabestellen bei Einstellung ihrer Ausschreibungen auf den digitalen Plattformen zu statistischen 
Erkenntnissen zu gelangen. Als erste Maßnahme könnte eine Kennung der Vergabestellen auf der Plattform des 
Bundes verbindlich eingeführt werden und würde so die Basis für eine Teilanalyse des Volumens der elektroni-
schen Vergabe ermöglichen. Alle Thesen der dritten Erklärung des Bonner eVergabe-Dialogs finden Sie im Inter-
net unter 
http://www.daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl583.pdf.  
 

nach oben 
 

 Recht 
 
 
OLG Düsseldorf steckt rechtlichen Rahmen für Konzessionsvergaben ab 

Häufig stehen Kommunen bei der Neuvergabe vor der Frage, ob sie eine Konzession ausschreiben oder die Leis-
tung selbst - allein oder mit einem privaten Partner - erbringen sollen. Bei der Suche nach einem privaten Partner 
hilft die aktuelle Entscheidung des OLG Düsseldorf weiter. Das OLG hat sich mit Beschluss am 9. Januar 2013 
(Verg. 26/12) zu Kooperationsmodellen im Energiebereich positioniert. Acht Städte und Gemeinden im Münster-
land haben in dem zu beurteilenden Fall geplant, die Elektrizitäts- und Gasnetze in ihren Gebieten selbst zu be-
treiben. Sie gründeten kommunale Netzgesellschaften, die gemeinsam eine interkommunale Netzgesellschaft 
errichteten. Die Wegenutzungsverträge - Verträge, bei denen Gemeinden ihre öffentlichen Verkehrswege Ener-
gieversorgungsunternehmen zur Verfügung stellen und die Versorger im Gegenzug Nutzungsentgelte zahlen - 
laufen aus. An den demnächst stattfindenden Konzessionsausschreibungen nach § 46 EnWG will sich aktueller 
Entschlusslage gemäß auch die interkommunale Netzgesellschaft beteiligen. Um ihre Chancen bei Konzessions-
vergaben zu stärken, suchte sie einen strategischen Partner im Wege einer Minderheitsbeteiligung (49 Prozent), 
der beim Betrieb der Versorgungsnetze Führungsaufgaben kaufmännischer und technischer Art übernehmen soll. 
Für die Auswahl des strategischen Partners hat die gemeinsame Gesellschaft ein Verhandlungsverfahren nach 
der Sektorenverordnung eingeleitet. Zuschlagskriterien waren unter anderem die Sicherheit der Netzübernah-
men, die Rendite des Gesamtprojekts und die Ausgestaltung der vertraglichen Regelungen. Das OLG Düsseldorf 
hat mit dem Beschluss die für förmliche Vergabeverfahren aufgestellten Grundsätze auf die Vergabe von Strom- 
und Gaskonzessionen übertragen. Öffentliche Auftraggeber müssen demnach berücksichtigen, dass ein europa-
weites Ausschreibungsverfahren notwendig wird, wenn Bestandteile des Gesamtauftrags oberhalb der EU-
Schwellenwerte (400.000 Euro für Sektorenaufträge) liegen. Festgestellt hat der Vergabesenat des OLG Düssel-
dorf zudem, dass Bieter auch bei der Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen einer Hinweispflicht auf verga-
berechtliche Verstöße im Wettbewerbsverfahren obliegen.  

http://www.daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl583.pdf
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Praxistipp: Öffentliche Auftraggeber, die über Rekommunalisierung nachdenken, sollten die Anwendbarkeit des 
Kartellvergaberechts prüfen. Bieter müssen darauf achten, dass eine Hinweispflicht bei erkennbaren Rechtsver-
letzungen besteht. Die Kommunen sollten die Bieter in den Vergabe- beziehungsweise Wettbewerbsunterlagen 
über die Hinweispflicht aufklären. Den Beschluss finden Sie im Internet unter 
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2013/VII_Verg_26_12_Beschluss_20130109.html.  
 

nach oben 
 
 International 
 
 
Europa I: EU-Konzessionsrichtlinie steht vor der Endfassung 

Am 24. Januar hat der Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments dem Vorschlag der EU-Kommission 
für eine Richtlinie über die Konzessionsvergabe (COM 2011/0897) grundsätzlich zugestimmt. Als nächstes ste-
hen die Trilog-Verhandlungen an. Dabei müssen sich das Parlament, die Kommission und der Rat auf eine End-
fassung der Richtlinie einigen. Im Kern geht es um transparentere Regeln, wenn solche Konzessionen von 
Stadtwerken vergeben werden, die nach einer teilweisen oder vollen Privatisierung bereits Marktakteure sind. 
Kommunale Eigenbetriebe, wie in Deutschland gewöhnlich aktiv, sind nicht Gegenstand des EU-Gesetzes. Ge-
gen die Pläne der EU-Kommission haben sich die kommunalen Spitzenverbände und der Verband Kommunaler 
Unternehmen in Deutschland gewendet. Sie fordern, alle Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge aus dem 
Anwendungsbereich der geplanten Richtlinie herauszunehmen. In die gleiche Richtung geht die Europäische 
Bürgerinitiative Right 2 Water, bei dem sich EU-Bürger gegen eine weitere Liberalisierung der öffentlichen Was-
serversorgung verwahren. Über die Position der kommunalen Interessenvertreter informiert der Artikel „Kommu-
nale Spitzenverbände kritisieren EU-Entwurf zu Konzessionen“ im Staatsanzeiger vom 25. Januar 2013. Zur Initi-
ative Right 2 Water informiert der Bericht „Der Wasserdruck steigt“ in der Stuttgarter Zeitung vom 14. Februar 
2013.  
Weitere Informationen über den Entscheidungsablauf finden Sie im Internet unter 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0897:DE:NOT.  
 

nach oben 
 

Europa II: Viertes Eisenbahnpaket für Wettbewerb auf Europas Gleisen 

Die EU-Kommission hat am 30. Januar 2013 das vierte Eisenbahnpaket vorgestellt. Damit hat die EU-
Kommission die Weichen für mehr Wettbewerb, eine bessere Qualität und erschwingliche Preise auf Europas 
Schienen gestellt. Eine zentrale Zulassungsstelle, die Öffnung des nationalen Schienenpersonenverkehrs ab 
2019 und die scharfe Trennung von Netz und Betrieb sind die wichtigsten Forderungen der EU-Kommission, da-
mit Europas Bahnverkehr innovativ, effizient und wirtschaftlich wird. Weitere Informationen zum Eisenbahnpaket 
der EU finden Sie im Internet unter 
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11130_de.htm.  
 

nach oben 
 
Liechtenstein: Aufträge gehen selten ins Ausland 

Bei nationalen Ausschreibungen für Bauaufträge wurden bis zu 96 Prozent an Bieter aus Liechtenstein vergeben. 
In der aktuellen Auftragsstatistik der Fachstelle öffentliches Auftragswesen sind für das Jahr 2012 insgesamt 860 
einzelne Auftragsvergaben erfasst, die durch das Land Liechtenstein vergeben wurden. Insgesamt vergab das 
Land Liechtenstein eine Auftragssumme von CHF 32.749.402. Davon wurden  87 Prozent an liechtensteinische 
Bieter erteilt. Die restlichen Aufträge gingen an Unternehmen aus der Schweiz, den Niederlanden, Island, 
Deutschland und Österreich. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
http://www.umweltruf.de/news/111/news3.php3?nummer=13010492  

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2013/VII_Verg_26_12_Beschluss_20130109.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0897:DE:NOT
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11130_de.htm
http://www.umweltruf.de/news/111/news3.php3?nummer=13010492
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UN I: Neues Kodierungssystem für Produkte und Dienstleistungen 

Die Beschaffungsplattform der Vereinten Nationen „United Nations Global Marketplace“ (UNGM) hat seit 5. No-
vember 2012 ein neues Kodierungssystem. Produkte und Dienstleitungen werden jetzt nach dem United Nations 
Standard Products and Services Codes (UNSPSC-Codes) klassifiziert. Auch für alle auf dem UNGM veröffent-
lichten Ausschreibungen werden die neuen Codes verwendet. Unternehmen, die sich nach dem alten System auf 
dem UNGM registriert haben, sollten ihre Codes überprüfen und gegebenenfalls überarbeiten. Zwar wurden die 
alten Codes automatisch in das neue Format umgewandelt, aufgrund der neuen Codestruktur kann es aber pas-
sieren, dass nicht alle Codes korrekt erfasst wurden. Es kann auch vorkommen, dass ein Produkt oder eine 
Dienstleistung im neuen System nicht mehr vorhanden ist. Weitere Informationen zum neuen Kodierungssystem 
der UN finden Sie im Internet unter 
http://www.gaccny.com/index.php?RDCT=705fe70ec73409460bbe 
Zur zentralen Beschaffungsplattform United Nations Global Marketplace finden Sie Informationen unter 
http://www.gaccny.com/index.php?RDCT=d0f22841249c23d2bef5.  
 

nach oben 
 
UN II: Das Beschaffungswesen der UNESCO 

Die UNESCO kauft jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von etwa 250 Millionen US-Dollar. 70 Prozent 
des gesamten Beschaffungsvolumens geht an Dienstleistungsanbieter. Der Bedarf besteht einerseits bei der 
Umsetzung von UNESCO-Projekten in den Bereichen Erziehung/Bildung, Kultur, Natur-, Gesellschafts- und So-
zialwissenschaft sowie Kommunikation und Information. Andererseits benötigt die UNESCO auch Waren und 
Dienstleistungen für den eigenen Betrieb. Hier werden vor allem Informationstechnologie, Gebäudeunterhaltung 
und Sanierung sowie Seminarorganisation, Studien, Evaluationen und Übersetzungen nachgefragt. Consultants 
sollten sich direkt im sogenannten Roster of Consultants im Internet registrieren lassen unter 
http://www.unesco.org/roster/. 
Lieferanten gehen zur Registrierung über den UNGM im Internet 
https://www.ungm.org/.  
 

nach oben 
 
 
 Aus den Bundesländern 
 
 
Baden-Württemberg: Bauwirtschaft boomte in 2012 

Die Landesvereinigung Bauwirtschaft Baden-Württemberg blickt zufrieden auf das zurückliegende Jahr. Mit Aus-
nahme des Öffentlichen Baus konnten alle Sparten zulegen. Insgesamt setzte die Baubranche im Land bis Ende 
November 2012 rund 10,5 Milliarden Euro um, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus um 2,1 Prozent. Den höchsten 
Umsatzzuwachs erzielte der Wirtschaftsbau mit einem Plus von 9,4 Prozent. Allerdings zeichnen sich im produ-
zierenden Gewerbe erste Bremsspuren ab, was sich zeitversetzt auch auf diese Bausparte auswirken könnte. 
Relativ stabil zeigte sich im vergangenen Jahr der Wohnungsbau. Beklagenswert ist die Entwicklung im Öffentli-
chen Bau. Zwischen Januar und November 2012 rutschten die Umsätze um 6,4 Prozent ins Minus. Den stärksten 
Einbruch gab es mit -22,3 Prozent im Öffentlichen Hochbau. Immerhin hat der Bund vor Weihnachten ein Infra-
strukturbeschleunigungsprogramm über 750 Millionen Euro für 2013 und 2014 auf den Weg gebracht. Dieses 
sieht für Baden-Württemberg jedoch lediglich die Forcierung laufender Neubauvorhaben und dringend notwendi-
ger Neubauprojekte vor. Mittel für weitere Erhaltungs- bzw. Ausbaumaßnahmen sind nicht vorgesehen. Der seit 
Jahren diskutierte 6-spurige Ausbau des Nadelöhrs am Albaufstieg lässt damit weiter auf sich warten. Positiv 
bewertet die baden-württembergische Bauwirtschaft die momentane Auftragssituation. Bis November 2012 lagen 
die Auftragseingänge um 18,1 Prozent über dem Vorjahresniveau, was auf eine gute Auslastung der Betriebe in 
den kommenden Monaten hoffen lässt. Mit 26 Prozent mehr Aufträgen war auch hier der Wirtschaftsbau Spitzen-
reiter. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 1,4 Prozent und damit im Jahresschnitt auf 87.783. Die weitere bau-

http://www.gaccny.com/index.php?RDCT=705fe70ec73409460bbe
http://www.gaccny.com/index.php?RDCT=d0f22841249c23d2bef5
http://www.unesco.org/roster/
https://www.ungm.org/
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konjunkturelle Entwicklung für 2013 schätzt der Verband optimistisch ein. Die Pressemitteilung der Bauwirtschaft 
Baden-Württemberg e.V. vom 30. Januar 2013 finden Sie im Internet unter  
http://www.fachverband-bau.de/2013/01/30/2012_war_ein_starkes_Jahr_fuer_die_Bauwirtschaft/966,11.  
 

nach oben 
 
Sachsen: Neues Landesvergabegesetz 

Der Sächsische Landtag hat am 30. Januar 2013 das neue Landesvergabegesetz beschlossen. Das Gesetz wur-
de von 23 auf elf Paragrafen verschlankt und entbehrt der Durchführungsverordnung. So sind sogenannte verga-
befremde Aspekte, wie soziale und ökologische Auflagen nicht verpflichtend. Genau geregelt ist im neuen Ge-
setz, ab welchen Auftragswerten Widersprüche geprüft werden können. So führt die Landesdirektion Sachsen 
zukünftig Prüfungen bei den Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden durch. Für die freihändige Vergabe gel-
ten neue Werte, sie wurden einheitlich auf 25.000 Euro hochgesetzt. Die Eignungsprüfung wird erleichtert, da nur 
noch die Unterlagen und Angaben gefordert werden sollen, die „durch den Auftrag gerechtfertigt“ sind. Weitere 
Informationen zum Landesvergabegesetz in Sachsen finden Sie im Internet unter  
http://www.vergabe-sachsen.de/fileadmin/user_upload/bild/News/_SaechsVergabeG_beschlossen.pdf.  
 

nach oben 
 
Thüringen: Positive Ausschreibungszahlen 

Nachdem das Thüringer Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge 2011 in Kraft getreten ist, haben sich die 
Ausschreibungszahlen auf der zentralen Vergabeplattform im Jahr 2012 fast verdoppelt. Die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Erfurt begrüßt die positive Entwicklung, kritisiert aber gleichzeitig die noch unzureichende Ver-
öffentlichung durch die kommunalen Vergabestellen. Im vergangenen Jahr sind auf der zentralen elektronischen 
Vergabeplattform Thüringens insgesamt 886 Ausschreibungen mit einem Auftragsvolumen von mehr als 250 
Millionen Euro publiziert worden. Der Gesamtauftragswert stieg damit um mehr als das Doppelte - im Jahr 2011 
betrug er noch 120 Millionen Euro. Auch die Anzahl der Ausschreibungen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr 
um knapp 400. „Allerdings ist zu bemängeln, dass gerade kommunale Auftraggeber diese Plattform bislang nur in 
geringem Maße nutzen“, so der IHK-Chef. Grund hierfür sei eine Vorschrift im Thüringer Vergabegesetz. Nach 
der sind nur staatliche Auftraggeber wie Landesbehörden verpflichtet, öffentliche Ausschreibungen auf dem Thü-
ringer Vergabeportal anzukündigen. Für Kommunen bestehe diese Verpflichtung nicht. „Eine Publizitätspflicht 
sollte deshalb auch für alle anderen öffentlichen Auftraggeber, wie Kommunen, Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts, gelten. Damit könnte künftig eine noch größere Transparenz bei der Auftragsvergabe in Thü-
ringen erreicht werden“, stellt Grusser fest. Die Pressemitteilung der IHK Erfurt finden Sie im Internet unter 
http://www.erfurt.ihk.de/servicemarken/presse/Die_IHK/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_2013/2230370/Th
ueringer_Vergabeplattform_stark_nachgefragt.html.  
 

nach oben 

http://www.fachverband-bau.de/2013/01/30/2012_war_ein_starkes_Jahr_fuer_die_Bauwirtschaft/966,11
http://www.vergabe-sachsen.de/fileadmin/user_upload/bild/News/_SaechsVergabeG_beschlossen.pdf
http://www.erfurt.ihk.de/servicemarken/presse/Die_IHK/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_2013/2230370/Thueringer_Vergabeplattform_stark_nachgefragt.html
http://www.erfurt.ihk.de/servicemarken/presse/Die_IHK/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_2013/2230370/Thueringer_Vergabeplattform_stark_nachgefragt.html
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 Veranstaltungen 
 
 
5. März 2013: Seminar Aktuelles Vergaberecht 2013 zur VOL/A 

Die Veranstaltung vermittelt einen systematischen Überblick über das Vergaberecht, erläutert die aktuellen Ände-
rungen und aktuelle Entscheidungen der Nachprüfungsbehörden. Schwerpunkte bilden das im April 2009 in Kraft 
getretene Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sowie die VOL/A 2009. Der Hessische Vergabe-
beschleunigungserlass vom März 2009 in der Fassung vom Dezember 2011 ist ebenso Thema wie die „Hessi-
sche Ausschreibungsdatenbank“ (HAD) und die Eignungsprüfung durch Präqualifikationsverfahren (HPQR).  
 
Die Veranstaltung ist praxisorientiert und richtet sich an Bieter und Auftraggeber. Auf Fragen und Beiträge der 
Teilnehmer wird ausführlich eingegangen. Es besteht genügend Zeit für die Diskussion zwischen Referentin und 
Teilnehmerinnen/n, aber auch zwischen Vertretern der öffentlichen Hand und der Bieterseite, um einen lebendi-
gen Dialog zu fördern.  
 
Veranstaltungsort:  Technologie- und Tagungszentrum, Software-Center 3, 35037 Marburg 
Termin:   Dienstag, 5. März 2013, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Teilnahmeentgelt:  100,− Euro inkl. USt. 
Referentin:  Rechtsanwältin Brigitta Trutzel, Geschäftsführerin der ABSt Hessen 
 
Sie können sich hier direkt online anmelden: http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html  

 
 
26. März 2013: Bieterstrategien im öffentlichen Auftragswesen. Ein Seminar nur für Bieter 

Einkäufe der öffentlichen Hand machen in vielen Branchen inzwischen einen großen Teil der Nachfrage nach 
Bau, Dienst- und Lieferleistungen aus. Bei der Vergabe von Leistungen sind Öffentliche Auftraggeber gehalten, 
bestimmte Verfahrensregeln zwingend einzuhalten, da die für den Auftrag verwendeten Haushaltsmittel sparsam 
und wirtschaftlich einzusetzen sind. Die erfolgreiche Akquise von öffentlichen Aufträgen gelingt nur, wenn das 
Unternehmen sich mit diesem Vergaberecht auseinandersetzt, das zunächst komplex und fehlerträchtig er-
scheint. Geringe Formfehler können mitunter zu einem Ausschluss des eigenen Angebots von der Auftragsver-
gabe und, damit verbunden, zum Verlust der erheblichen zeitlichen wie finanziellen Aufwendungen, die in die 
Angebotserstellung geflossen sind, führen. Erst wenn die Regeln beherrscht und zur Routine werden, eröffnet 
sich auch ein Spielraum für taktische Vorgehensweisen.  
 
Das Seminar soll Bietern helfen, die sich bereits an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen, eine größere Souve-
ränität in der Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern zu bekommen, die eigene Angebotserstellung zu 
optimieren und Fallstricke zu vermeiden. Auch sollen zulässige Wege der Kommunikation mit den Auftraggebern 
vor und während eines Vergabeverfahrens aufgezeigt werden. Dazu gibt das Seminar den Teilnehmer die Gele-
genheit, ihre Praxiserfahrungen einzubringen und mit dem Referenten am konkreten Fall effektivere Vorgehens-
weisen zu erörtern. 
 
Für den Fall, dass sich Konflikte nicht einvernehmlich beilegen lassen, wird das Seminar auch die Rechtsschutz-
möglichkeiten behandeln, die Bietern offen stehen. Gerade im Bereich der Verfahrensrüge und der Nachprü-
fungsverfahren hat die Vergaberechtsmodernisierung 2009 signifikante Änderungen gebracht, die auch erfahre-
nen Bietern bekannt sein sollten. 
 
Veranstaltungsort: Industrie- und Handelskammer Frankfurt 
Termin:   26. März 2013, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Teilnahmeentgelt:  100 Euro inkl. USt.  
Referent/-in:   Rechtsanwältin Brigitta Trutzel, Geschäftsführerin ABSt Hessen  
  Rechtsanwalt Dr. Peter Braun, Kanzlei Orrick Hölters & Elsing, Frankfurt 

Sie können sich hier direkt online anmelden: http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html  

 

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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09. April 2013: Seminar Aktuelles Vergaberecht der VOB/A 2013 
Die Veranstaltung vermittelt einen systematischen Überblick über das Vergaberecht, erläutert die Änderungen 
und aktuelle Entscheidungen der Nachprüfungsbehörden. Die Verflechtung von GWB (Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen), VOB/A 2012 und Hessischem Vergabebeschleunigungserlass vom März 2009 in der 
Fassung von 2012 werden ebenso erläutert wie Bekanntmachungspflichten auf der HAD bzw. TED und die Ver-
einfachung der Eignungsprüfung durch Präqualifikationsverfahren (HPQR). 
Kernthemen des Vergabeverfahrens wie Leistungsbestimmungsrecht, produktneutrale Ausschreibung, 
Nachfordern von Erklärungen und Nachweisen, Ungewöhnliches Wagnis, Mittelstandsklausel, Nebenangebote, 
Nachunternehmer und Bietergemeinschaften, Wertungsstufen und Zuschlagskriterien, aber auch Möglichkeiten 
des Aufhebens und der Durchführung von Nachprüfungsverfahren werden ausführlich anhand aktueller Recht-
sprechung vertieft.  
Die Veranstaltung ist praxisorientiert und richtet sich an Bieter und Auftraggeber. Auf Fragen und Beiträge der 
Teilnehmer wird ausführlich eingegangen. Es besteht genügend Zeit für die Diskussion zwischen Referentin und 
Teilnehmerinnen/n, aber auch zwischen Vertretern der öffentlichen Hand und der Bieterseite, um damit einen 
lebendigen Dialog zu fördern. 
 
Veranstaltungsort: Industrie- und Handelskammer Fulda 
Termin:               Dienstag, 09. April 2013, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
Teilnahmeentgelt: 100 Euro inkl. USt. 
Referentin:  Rechtsanwältin Brigitta Trutzel, Geschäftsführerin der ABSt Hessen 
 
Sie können sich hier direkt online anmelden: http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html  

 
nach oben 

 
Überregionale Veranstaltungen  

 
6. März 2013: Fachgespräch "Nachhaltige Beschaffer" 

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht die Verwendung von Nachwachsenden Rohstoffen im Büro, beim Bau 
öffentlicher Einrichtungen und auch als Bioschmierstoffe. Informationen zu energiesparender Beleuchtung und 
ein Grundlagenvortrag zur Nachhaltigen Beschaffung runden den Themenbereich ab.  
Veranstalter:  C.A.R.M.E.N. e.V. 
Veranstaltungsort: Nürnberger Rathaus 
Datum:   6. März 2013 
Anmeldung: http://www.carmen-ev.de/infothek/presse/aktuell/398-nachhaltige-beschaffung-

oekologische-aspekte  
 

nach oben 
 
21.-22. März 2013: Europäische Konferenz zu Innovation durch nachfrageorientierte öffentliche Beschaffung 

Die Zenit GmbH, Partner im Enterprise Europe Network, veranstaltet eine Konferenz zu nachfrageorientierter 
öffentlicher Beschaffung. Im Rahmen dieser Konferenz erhalten die Teilnehmer Informationen über Unterstüt-
zungsmaßnahmen zur Implementierung der „vorkommerziellen Auftragsvergabe (Pre-commercial Procurement – 
PCP)“ und der „Vergabe öffentlicher Aufträge für innovative Lösungen (Public Procurement of Innovative Soluti-
ons – PPI)“, aus erster Hand von Vertretern der EU-Kommission und aus Mitgliedstaaten. Die Konferenzsprache 
ist Englisch.  
Veranstalter:   Zenit GmbH 
Veranstaltungsort:  Landesvertretung NRW in Berlin 
Datum:    21. und 22. März 2013 
Informationen:   http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/aga/?v=777  
 

nach oben 

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
http://www.carmen-ev.de/infothek/presse/aktuell/398-nachhaltige-beschaffung-oekologische-aspekte
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